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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen  

vom 27.10.2022 

 
Top 6.4 Leistung einer außerplanmäßigen Auszahlung- Sanierung Kita „Grünschna-

bel“ in Stavenhagen 
Aufhebung des Beschlusses vom 16.12.2021 

 
 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt die Aufhebung des Beschlusses 2021/SVS/259 vom 16.12.2021 
mit folgendem Wortlaut: 
 
„Die Stadtvertretung beschließt die Leistung einer außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von  
                            800.000,00 EURO 
                     (achthunderttausend 00/00 EURO) 
 
 
Produktsachkonto 36100.0130000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.  
                                                        Investitionszuschuss 
als Kofinanzierungsanteil der Stadt Stavenhagen für die Sanierung der Kindertagesstätte „Grün-
schnabel“ (Träger AWO- Cura gGmbH Stavenhagen) gem. Richtlinie zur Förderung devastierter 
Flächen und Rekultivierung von Deponien (LEFDRL M-V). 
 
Die Deckung dieser außerplanmäßigen Auszahlung erfolgt in Höhe von 600.000,00 EURO 
über eine Zuweisung des Landes M-V gem. Richtlinie für die Gewährung von Kofinanzierungs-
hilfen (KofiRL M-V) 
Produktsachkonto 36100.23316201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. 
                                                          Kofinanzierungsprogramm M-V 
und in Höhe von 
200.000,00 EURO aus liquiden Mitteln der Stadt Stavenhagen. 
 
Die Leistung der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 800.000,00 EURO erfolgt nur bei 
Bewilligung der beantragten Kofinanzierungshilfe. 
 
Eine dingliche Sicherung des Eigenanteils der Stadt Stavenhagen über die Dauer der Zweck-
bindung der bewilligten Fördermittel erfolgt über eine Eintragung in das Grundbuch der Eigentü-
merin bzw. durch selbstschuldnerische Bürgschaft.“ 
  
Abstimmungsergebnis: 
 
Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

17 0 15 15 0 0 

*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 
 



 


